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Vorwort

Solange es Menschen gibt, die glauben, das Steuerrecht sei ein Geschenk des
Gesetzgebers an die Wissenschaft, wird der Wunsch nach einem einfachen
Steuerrecht unerfüllt bleiben.

Das Steuerrecht in Deutschland ist völlig aus dem Ruder gelaufen und kommt
nicht zur Ruhe. Es begegnet seit Jahren einer Regelungsflut, die ihresgleichen
sucht und somit den Praktiker immer wieder aufs Neue fordert. Weil offenbar
jedes politische Problem durch Änderungen des Steuerrechts begleitet werden
muss, wird der Gesetzgeber nicht müde, aktuelle Beratungsfelder zu eröffnen,
die von der Finanzverwaltung mit einer Flut von Verwaltungsanweisungen
begleitet werden und infolgedessen auch die Finanzgerichtsbarkeit intensiv
beschäftigen. Die Gesetzgebung ist kurzlebig und folglich für den Praktiker
kaum noch nachvollziehbar, geschweige denn beherrschbar. So war dann auch
die Abgabenordnung in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand von Ände-
rungsgesetzen. Einem so unbedeutenden Thema wie der Festsetzung eines
Verspätungszuschlags widmet der Gesetzgeber in §152 AO ernsthaft 853 Wör-
ter in 13 Absätzen. Und die Bundesfinanzverwaltung ergänzt diese umfang-
reichen Ausführungen im AO-Anwendungserlass nochmals um 2.967 Wörter,
aber auch die einzelnen Finanzverwaltungen der Länder lassen uns ihre
Rechtsauffassung dazu im vorbildlich gelebten Föderalismus zusätzlich wissen:
So enthält die AO-Kartei für Bayern in Karte 1 zu §152 AO noch einmal 1.487
Wörter, die AO-Kartei NRW steuert auf Karte 801 zu §152 AO 2.130 Wörter bei.
Und statt die Selbstanzeige in §371 AO aus dem Gesetz zu entfernen, wie in
parlamentarischen Beratungen immer wieder gefordert, hat sich der Gesetzge-
ber nach zwei medienwirksamen Strafverfahren gegen bekannte Persönlich-
keiten letztendlich entschlossen, die strafbefreiende Selbstanzeige beizubehal-
ten, die Voraussetzungen dafür aber so zu verschärfen, dass die Zahl der miss-
glückten Selbstanzeigen seitdem sprunghaft in die Höhe gegangen ist. Tempora
mutantur, die Zeiten ändern sich – auch im Steuerrecht.

Kein Wunder, dass die Abgabenordnung schon auf dem Weg in einen finanz-
wirtschaftlichen Beruf die größte Prüfungshürde darstellt. Und in der Praxis
wird erfahrungsgemäß dieses Rechtsgebiet nach Abschluss der Prüfung sträf-
lich vernachlässigt, weil es so viele andere steuerliche Probleme gibt, um die
man sich vordringlich kümmern muss. Dabei ist die Abgabenordnung ein
ebenso grundlegendes wie vielseitiges Praxisfeld, deren Kenntnis oftmals Ge-
spräche und Verhandlungen deutlich erleichtert.

Dies gilt ganz besonders für die in diesemBand behandelten Gebiete:

– finanzgerichtliches Verfahren,
– Haftungsverfahren und
– Steuerstrafverfahren und Steuerordnungswidrigkeitenrecht.
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Vorwort

Ganz sicher nicht täglich benötigtes Spezialwissen, das man auffrischen muss,
wennman in einem Einzelfall einmal entscheiden muss, ob man den Klageweg
beschreiten soll, unerwartet einen Haftungsbescheid in Händen hält oder wenn
man die strafrechtlichen Folgerungen des Finanzamts im Besteuerungsverfah-
ren selbst anwenden und überprüfen muss. So ist in aller Regel der Mandant
und sein ihn begleitender Steuerberater selbst gut beraten, im Falle eines einge-
leiteten Strafverfahrens neben einem Steuerberater auch einen Rechtsanwalt
hinzuziehen, denn nicht nur das Steuerrecht hat seine Tücken und Untiefen. Da
aber der Steuerberater dem Rechtsanwalt die steuerliche Beurteilung des Falles
zuarbeitenmuss, ist es sicherlich von Vorteil, einen Überblick über das steuerli-
che Strafverfahren zu haben.

Die ergangene Rechtsprechung und der umfangreiche AO-Anwendungserlass
wurden eingearbeitet und zur besseren Lesbarkeit des laufenden Textes als
Fußnoten dargestellt. Das Werk ergänzt das Buch „Basiswissen Verfahrens-
recht“ sinnvoll um diese exotischen Randgebiete der täglichen Praxis. Es eignet
sich auch hervorragend für die Wiederholung dieser Themengebiete zur Prü-
fungsvorbereitung.

Dorsten, im Sommer 2025 Ralf Sikorski
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